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Der Rat der Stadt Neuenhaus hat am                   den Bebauungsplan Nr. 90.1 „Thesingfeld II“ 
als Satzung beschlossen.  
 
Mit der ortsüblichen Bekanntmachung am                                    in den Grafschafter Nachrichten 
ist der Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden. 
 
Das Verfahren wurde nach § 13a BauGB durchgeführt. 
 
Der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Neuenhaus wird im Wege der Berichtigung ent-

sprechend angepasst. 

 
     Ausschnitt aus dem bislang 
     wirksamen Flächennutzungsplan 
 

 

Anpassung im Wege der Berichtigung 
 (gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB) 
 

 
 
 
 

 

 Wohnbauflächen (§ 1 (1) Nr. 1 BauNVO) 
 
 

 

 

 Gemischte Bauflächen (§ 1 (1) Nr. 2 BauNVO) 
 
 

 

 

 Sonderbauflächen (§ 1 (1) Nr. 4 BauNVO) 
Verbrauchermarkt 

 
 
 

Neuenhaus, den ..................     Der Samtgemeindebürgermeister 
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